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Aufstellung der Außenbereichssatzung "Upberg" in Berge 
 
Es wird inhaltlich insoweit Bezug genommen auf die Beschlussvorlage BER/016/2017, die 
nichtöffentlich ist. 
 
Für bebaute Bereiche (z. B. Splittersiedlungen) im Außenbereich, die nicht überwiegend land-
wirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden 
ist, kann die Gemeinde gemäß § 35 Absatz 6 BauGB bestimmen, dass Wohnzwecken dienen-
de Vorhaben (innerhalb der Siedlung) unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind.  
 
Der Gesetzestext hierzu lautet wie folgt: 
 
Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend landwirt-
schaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, 
durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 
nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über 
Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung 
einer Splittersiedlung befürchten lassen. Die Satzung kann auch auf Vorhaben erstreckt wer-
den, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen. In der Satzung können nähere 
Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden. Voraussetzung für die Aufstellung der 
Satzung ist, dass  
 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 
 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und 

 
3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nr. 7 Buchstabe b ge-

nannten Schutzgüter bestehen. 
 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden. § 10 Ab-
satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Von der Satzung bleibt die Anwendung des Absatzes 4 
unberührt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Berge beschließt für die im Vorentwurf (Lageplan) dargestellten Flächen 
gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Außenbereichssatzung „Upberg“ in Berge 
aufzustellen. 
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